






































Kompetenztraining

���

Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu (geb. ����) übernahm. Ein 
zuvor von der Regierung verabschiedetes Gesetz zur �Förderung der 
Nationalen Einheit und Versöhnung� sah vor, alle vor dem ��. Dezem-
ber ���� begangenen Verbrechen stra� rei zu lassen, sofern die Taten 
ö� entlich zugegeben und bereut wurden. Ziel der Kommission war es, 
Täter und Opfer in einen �Dialog� zu bringen und damit eine Grund-
lage für die Versöhnung der zerstrittenen Bevölkerungsgruppen zu 
scha� en.

Die Kommission tagte vier Jahre lang und hatte mehr als �� ��� 
Amnestieanträge und Verletzungen von Menschenrechten zu bera-
ten. Angehörige von Polizei und Militär gestanden vor der Kommis-
sion schwerwiegende Verbrechen, Folter und Hinrichtungen, Opfer 
schilderten ihre Erlebnisse. Die Anhörungen waren o�  von hoher 
Emotionalität geprägt. Der Erfolg allerdings blieb zweifelha� . Ohne 
die Zusicherung von Stra� reiheit wären nur wenige Täter bereit gewe-
sen, über ihre Verbrechen zu berichten. Das Amnestie-Prinzip wurde 
von vielen Opfern weder verstanden noch akzeptiert.

Die Wahrheits- und Versöhnungskommission hat den tiefen Gra-
ben zwischen weißer und schwarzer bzw. vormals bevorteilter und 
benachteiligter Bevölkerung nicht zuschütten und kaum Brücken 
bauen können. Noch immer prägen Konflikte zwischen den Bevölke-
rungsgruppen den Alltag in Südafrika.

Die südafrikanische Psychologin Pumla Gobodo-Madikizela ���� über 
die Grundidee der Kommission:
Gerichte ermutigen Menschen, ihre Schuld zu bestreiten. Die Wahrheits-
kommission lädt sie ein, die Wahrheit zu sagen. Vor Gericht werden 
Schuldige bestra� , in der Wahrheitskommission werden Reuige belohnt.
www.spiegel.de (��.��.����)

Ausschnitt aus einer Anhörung von Sidney Yabo vor der Wahrheits- und 
Versöhnungskommission am ��. August ���� (aus dem Englischen):
Anwalt Denzil Potgieter: So, auf Sie wurde geschossen und Sie wurden 
ins Krankenhaus gebracht und später wurden Sie ins Tygerberg Kran-
kenhaus in Kapstadt verlegt?
Sidney Yabo: Ja.
Potgieter: Wurden Sie deswegen operiert?
Yabo: Ja.
Potgieter: An welchem Teil des Körpers?
Yabo: An meinen Augen.
Potgieter: An beiden Augen?
Yabo: Ja.
Potgieter: Sie haben also beide Augen entfernt?
Yabo: Ja.
Potgieter: Wurde Ihnen ins Gesicht geschossen?
Yabo: Ja. [�]
Potgieter: Und Sie haben gesagt, dass Sie, als Ihr Krankenhausaufent-
halt beendet war, verha� et wurden?
Yabo: Ja.
Potgieter: Weswegen?
Yabo: Wegen ö� entlicher Gewalt.
www.justice.gov.za (��.��.����)

M�

M�

Erzbischof Desmond Tutu, Vorsitzender der 
Wahrheits- und Versöhnungskommission, 
Fotogra� e, ����

M�

�   Erläutern Sie unter Berück-
sichtigung des Autorentextes 
und M� die Schwierigkeiten 
bei der Nationenbildung in den 
Ländern der ehemaligen Kolo-
nien.

�   Bewerten Sie anhand des 
Textes den Umgang der ehe-
maligen Kolonialmächte mit 
ihrer kolonialen Vergangenheit. 
Entwickeln Sie Ideen für einen 
konstruktiven und verantwor-
tungsbewussten Umgang der 
Kolonialmächte mit der eigenen 
Vergangenheit.

�   Beschreiben Sie die Grundi-
dee, die hinter der Wahrheits- 
und Versöhnungskommission 
steckt.

�   Diskutieren Sie unter Einbezie-
hung des Anhörungsprotokolls 
(M�), ob eine solche Kommis-
sion die Geschehnisse während 
der Apartheid aufarbeiten und 
so �Wunden der Vergangen-
heit� schließen kann.
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XII
In diesem Kapitel üben und trainieren Sie folgende Kompetenzen:

▸ Historische Methodenkompetenz
Perspektivität, Intention und Bewertungen in Darstellungen der Vergangenheit feststellen sowie deren Ent-
stehungskontext berücksichtigen 

▸ Historische Sachkompetenz
Fachliche Begri� e/Konzepte des Historischen auf Fallbeispiele kritisch anwenden und adaptieren 

▸ Politische Sachkompetenz
Fachliche Begri� e/Konzepte des Politischen auf Fallbeispiele kritisch anwenden und adaptieren

▸ Politische Methodenkompetenz
Selbstständig Informationen zu politischen Themen gewinnen, um damit ein eigenes mediales Produkt der 
politischen Artikulation zu erstellen

▸ Politische Urteilskompetenz
Vorliegende Urteile hinsichtlich ihres Entstehungskontextes und auf ihre Kompatibilität mit Grund- und Frei-
heitsrechten (insbesondere Menschenrechten) prüfen

▸ Politische Handlungskompetenz
Sich verantwortungsbewusst an politischen Prozessen beteiligen

K

Schulstreik für das Klima, Heldenplatz, Wien, Fotogra� e, 15. März 2019

M1

Die Schüler würden sich ein eigenes 
Fach Politische Bildung für alle Schüler 
wünschen. Schließlich dürfe man ab 
16 wählen und müsse sich auf diese 
Entscheidung vorbereiten. „Viele 
17-Jährige wissen gar nicht, wer der 
Bundeskanzler ist“, sagt Laurenz.
www.derstandard.at, 31. März 2017 
(15.07.2020)

Politische Bildung …
… leistet einen wesentlichen Beitrag zu 
Bestand und Weiterentwicklung von Demo-
kratie und Menschenrechten; […]
… grei�  wesentliche politische Fragestel-
lungen auf, wie z. B. die Legitimation von 
politischer Macht und deren Kontrolle, eine 
gerechte Ressourcenverteilung, den verant-
wortungsvollen und ressourcenschonenden 
Umgang mit Natur und Umwelt, die Gleich-
heit der politischen Rechte u.v.m. […].
Grundsatzerlass Politische Bildung 2015
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Frage: Haben Sie in den letzten fünf Jahren …

85 %an Wahl teilgenommen

52 %in Schule/Arbeit/Nachbarscha

für Thema eingesetzt

37 %in Verein/Bürgerinitiative/
selbstorganisierter Gruppe mitgemacht

18 %an Demonstration teilgenommen

18 %in Partei/Interessensvertretung 
mitgearbeitet

0 20 6040 80 100

M2

1919 
Einführung des Proporz- 
und Frauenwahlrechts

1920 
Bundesverfassungsgesetz

1929 
Verfassungsreform: 
Stärkung des 
Bundespräsidenten

1933 
Ausschaltung des Parlaments

1958 
Beitritt Österreichs zur 
Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK)

1968 
Herabsetzung des aktiven 
bzw. passiven Wahlalters 
auf 19 bzw. 25 Jahre

1975 
Parteiengesetz

1976
Volksgruppengesetz als 
einheitliche Rechtsgrundlage 
für Minderheiten

1977
Scha� ung der 
Volksanwaltscha� 

1994
Bundesverfassungsgesetz 
über den Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union

1995
Volksabstimmung über 
den EU-Beitritt

2007
Senkung des aktiven Wahlal-
ters auf 16, des passiven auf 
18 Jahre

2016
Au� ebung der Stichwahl zur 
Wahl des Bundespräsidenten 
durch den Verfassungs-
gerichtshof

2020
Vorübergehende Einschrän-
kung von Grundrechten 
durch Covid-Sondergesetze

27. April 1945 
Unabhängigkeitserklärung; 
Wiederherstellung der 
Republik Österreich

1955 
Staatsvertrag und 
Neutralitätsgesetz

Politik ist …
menschliches Handeln, das zum Ziel hat, verbindliche Regelungen in 
und zwischen Gruppen von Menschen herzustellen. Jede Gesellscha�  
braucht Spielregeln (Gesetze). Eine wichtige Aufgabe von Politik ist es, 
diese Gesetze zu beschließen und dafür zu sorgen, dass sie eingehal-
ten werden.
Politiklexikon für junge Leute

Demokratie …
stammt von den griechischen Wörtern demos und kratein ab, die auf 
Deutsch Volk und herrschen bedeuten. Als demokratische Länder wer-
den jene Staaten bezeichnet, die einerseits Grundrechte sowie Men-
schenrechte schützen und vertreten und die andererseits dafür sor-
gen, dass alle in einem Staat lebenden Menschen die gleichen Rechte 
und Pflichten, aber auch die gleichen Möglichkeiten haben, dass also 
Chancengleichheit herrscht.
Politiklexikon für junge Leute

i

Politische und zivilgesellscha� liche Partizipation

Brainstorming

Machen Sie auf einem Blatt Papier Notizen zu folgenden (oder ähnlichen) 
Fragen:
▸ Was assoziiere ich mit Demokratie?
▸ Was bedeutet politisches Handeln für mich?
▸  Einigen Sie sich mit Ihrer Sitznachbarin bzw. Ihrem Sitznachbarn auf 

die drei wichtigsten Aspekte. Bewerten Sie die Ergebnisse in der Klein-
gruppe.

Recherchieren Sie im Internet nach dem „Demokratiemonitor“ und formu-
lieren Sie in Anlehnung an M2 drei Fragen, die sich auf junge Menschen 
beziehen. Stellen Sie die Fragen in Ihrer Klasse und vergleichen Sie die 
Ergebnisse.

Diskutieren Sie anhand von M1 und M2 sowie Ihrer persönlichen Erfah-
rungen die Möglichkeiten politischer Partizipation.
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Alleinregierung: ist nur bei der absoluten 
Mandatsmehrheit einer Partei möglich.

Minderheitsregierung: Die Regierungs-
partei verfügt über keine Mehrheit im 
Parlament und muss sich für jedes 
Gesetzesvorhaben die Unterstützung 
anderer Parteien suchen. Das gab es in 
Österreich nur 1970/1971.

1 „Auf die Bundesverfassung ist Verlass“ 
Diesen Satz twitterte Bundespräsident Alexander van der Bellen (geb. 
1944) zwei Tage, nachdem der Nationalrat erstmals in der Geschichte 
der Republik einer Bundesregierung das Misstrauen ausgesprochen 
hatte.
Das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) aus dem Jahr 1920 wurde 
1929 novelliert, im Zuge dessen wurde auch die Position des Bun-
despräsidenten gestärkt.
Architekt der Verfassung ist Hans Kelsen, einer der führenden Rechts-
theoretiker seiner Zeit. Das B-VG wurde 1945 wieder in Kra�  gesetzt 
und seither immer wieder überarbeitet. Eine Änderung wesentlicher 
Teile der Verfassung muss im Nationalrat mit Zweidrittelmehrheit 
beschlossen und im Fall einer Gesamtänderung anschließend in einer 
Volksabstimmung bestätigt werden. Das war beim Beitritt zur Europä-
ischen Union 1994 der Fall.

Was sind die Grundprinzipien der Bundesverfassung?

▸  Demokratisch: Österreich ist eine Demokratie, ihr Recht geht vom 
Volk aus. Die von den Wahlberechtigten gewählten Abgeordneten 
bestimmen nach dem Mehrheitsprinzip, welche Politik gemacht 
wird. Sie können auch wieder abgewählt werden (repräsentative 
Demokratie).

▸  Republikanisch: Dieses Prinzip war eine klare Absage an die 
Monarchie. Das Staatsoberhaupt (Bundespräsidentin/Bundesprä-
sident) wird für sechs Jahre gewählt (Mindestalter 35 Jahre). Eine 
Wiederkandidatur ist möglich. Das Staatsoberhaupt vertritt den 
Staat nach innen und außen und spielt eine wichtige Rolle bei der 
Regierungsbildung.

▸  Bundesstaatlich: 2100 Gemeinden. Dort tre� en gewählte Landtage 
und Gemeinderäte politische Entscheidungen. Die Au� eilung der 
Kompetenzen ist gesetzlich geregelt, aber nicht unumstritten. Die 
Landtage schicken Abgeordnete in den Bundesrat. Die eigentliche 
Vertretung der Länderinteressen erfolgt durch die informelle Lan-
deshauptleutekonferenz.

▸  Rechtsstaatlich: Die gesamte Vollziehung erfolgt aufgrund von 
Gesetzen, die von allen Staatsorganen eingehalten werden müs-
sen. Die Kontrolle liegt bei unabhängigen Gerichten, insbesondere 
dem Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof. Die drei Gewalten 
(Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichtsbarkeit) müssen getrennt 
sein.

▸  Liberal: Das liberale Prinzip sichert der/dem Einzelnen Freiheit 
vom Staate durch Schutz und Einhaltung der Grund- und Men-
schenrechte, z. B. Vereins- und Versammlungsfreiheit, Pressefrei-
heit, Gleichheit vor dem Gesetz. Diese Rechte sind im Staatsgrund-
gesetz über die Allgemeinen Rechte der Staatsbürger (1867) und 
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (EMRK) enthalten.

▸  Weitere Prinzipien: Neutralität, umfassende Landesverteidigung, 
umfassender Umweltschutz u. a. m. sind wichtige politische Ziele 
und Teil der Verfassung, gehören aber nicht zu deren Grundprin-
zipien.

Der Politologe und Rechtswissen-
scha� ler Manfried Welan zur prak-
tischen Umsetzung der Verfassung: 
Realverfassung nennt man die 
wirklichen Machtverhältnisse und 
-träger, vor allem politische 
Parteien, Verbände wie Wirt-
scha� skammer, Österreichischer 
Gewerkscha� sbund, Industriel-
lenvereinigung, Massenmedien 
wie ORF und „Kronenzeitung“. Die 
Koalition von SPÖ und ÖVP und 
die Kooperation der Großverbände 
(Sozialpartnerscha� ) waren und 
sind Realverfassung. 
Verfassungswirklichkeit wird o�  
als Gegenbegri�  zum Verfassungs-
recht verwendet. Manche meinen 
damit die Realverfassung. Mei-
stens steht dahinter aber ein über-
zogenes Verfassungsverständnis, 
das vom Verfassungsrecht eine 
vollkommene Bindung von Politik 
nach Art eines politischen Grund-
buches oder Eisenbahnfahrplanes 
verlangt. Verfassungsrecht ist aber 
als Spielregel relativ o� en. Es ent-
hält nur Rahmen und Schranken 
der Politik, nicht ihr Abbild. Poli-
tik und politische Akteure können 
diese Regeln unterschiedlich aus-
füllen und damit die Verfassung 
unterschiedlich verwirklichen. Die 
Verfassungsverwirklichung bie-
tet ein unterschiedliches Bild bei 
unterschiedlichen Regierungs-
formen. Bei einer Alleinregierung
oder Minderheitsregierung entwi-
ckelt sie sich anders als bei einer 
kleinen oder großen Koalition. 
Daher ist es immer wichtig, die 
realen Gegebenheiten [im] Kon-
text mit dem Text der Verfassung 
zusammen zu betrachten. Grenze 
ist die Verletzung der Spielregeln, 
der Widerspruch zur Verfassung, 
die Verfassungswidrigkeit.
Zit. nach: austria-forum.org 
(15.07.2020)

M1
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„Auf die Bundesverfassung ist Verlass“

Nationalrat im Krisenmodus – große Vollmachten für die Regierung

Bund, Länder, Gemeinden
SozialpartnerInnen & Akteure der Zivilgesellscha�
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M2

Vereinfachte schematische Darstellung des politischen Systems in Österreich und der Entstehung von Gesetzen

Aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 263 von 15. März 2020:
In einer Sondersitzung hat der Nationalrat [am 15.März 2020] ein 
Gesetzespaket beschlossen, mit dem die von der Regierung vorgese-
henen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus eine gesetzliche 
Grundlage erhalten. […] Damit soll die Finanzierung von Maßnahmen 
im Umgang mit der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in Österreich 
sichergestellt werden. Das Gesetzespaket passierte den Nationalrat 
einstimmig, wobei ihm mittels Abänderungsantrag noch Berichtspflich-
ten gegenüber dem Parlament sowie die Möglichkeit der Anwendung 
von Zwangsmittel durch Sicherheitsbehörden hinzugefügt wurden.
www.parlament.gv.at (15.07.2020)

Das Nachrichtenmagazin vienna online im April 2020 über Kritik an 
Covid-19-Gesetzen:
Ein Wiener Anwalt hat beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) eine Klage 
gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz eingebracht. Im Namen einiger 
Klienten, die wegen der Ausgangsbeschränkungen Verstöße gegen 
Grundrechte orten, beantragt er eine Au� ebung des Gesetzes. Ihm 
gehe es vor allem darum, dass der Verfassungsgerichtshof die Maß-
nahmen überprü� . […] Das Vorgehen der Regierung sei eines Rechts-
und Verfassungsstaates nicht würdig, hieß es […] in einer Aussendung 
des Anwalts. „Das ganze Vorgehen richtet sich an Untertanen und zeigt 
ausgeprägtes Obrigkeitsdenken“, kritisierte er.
www.vienna.at (15.07.2020)

M3

M4

1   Art. 1 B-VG lautet: „Österreich 
ist eine demokratische Repu-
blik. Ihr Recht geht vom Volk 
aus.“ Erläutern Sie mithilfe 
des Schaubilds M2, wie dieser 
Grundsatz in die Praxis umge-
setzt wird.

2   Ordnen Sie die einzelnen 
Instanzen des politischen 
Systems (M2) den fünf Prin-
zipien der Bundesverfassung 
zu.

3   Erklären Sie anhand von M1 
den Unterschied zwischen dem 
Verfassungsideal und der Ver-
fassungswirklichkeit.

4   Erörtern Sie ausgehend von M3 
und M4, ob weitgehende Voll-
machten für die Regierung (z. B. 
zu Schul- und Geschä� sschlie-
ßungen, Ausgangsbeschrän-
kungen u. ä.) in Krisensituati-
onen gerechtfertigt sind.

A
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2 Wählen – meine Stimme zählt
Das Wahlrecht ist an die Staatsbürgerscha�  und an ein Mindestalter 
(in Österreich liegt es bei 16 Jahren) geknüp� . Einzig EU-Auslände-
rinnen und -Ausländer dürfen sich an Kommunalwahlen beteiligen 
(Gemeinderatswahlen, Bezirksratswahlen in Wien).

Kriterien von demokratischen Wahlen

▸  Das Wahlrecht muss allgemein, gleich, frei und unmittelbar sein. 
Es muss persönlich ausgeübt werden (in der Wahlzelle oder per 
Briefwahl).

▸  Es muss mehrere klar unterscheidbare wahlwerbende Parteien 
geben. Diese müssen auch Zugang zu Medien haben, um ihre 
Programme bewerben zu können.

Was/Wer wird in Österreich gewählt?

▸  Bundespräsidentin/Bundespräsident alle sechs Jahre (Persön-
lichkeitswahl; einmalige Wiederwahl; Mindestalter 35 Jahre)

▸  EU-Parlament alle fünf Jahre (Parteien)
▸  Nationalrat alle fünf Jahre (Parteien, Listen)
▸  Landtage alle fünf, in Oberösterreich alle sechs Jahre (Parteien)
▸  Bezirksvertretung in Wien alle fünf Jahre (Parteien, Listen)
▸  Gemeinderäte mit Ausnahme von Oberösterreich alle fünf Jahre 

(Parteien, Listen)
▸  Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in allen Bundesländern 

außer Wien, Niederösterreich und Steiermark (Persönlichkeits-
wahl)

Was ist eine Vorzugsstimme? 

Parteien stellen Listen von Kandidatinnen und Kandidaten auf. 
Zusätzlich zur Stimme für eine Partei kann man einer Person auf der 
Parteiliste eine Vorzugsstimme geben. Bekommt diese genügend 
Vorzugsstimmen, wird sie/er vorgereiht und kann so z. B. auch von 
einem hinteren Listenplatz den Einzug in den Nationalrat oder das 
EU-Parlament scha� en.

Ankündigung einer Diskussions-
runde auf Ö1 am 19. Juli 2019 
über das an die Staatsbürger-
scha�  gebundene Wahlrecht: 
Mehr als 1,2 Millionen Menschen, 
die über 16 Jahre alt sind, bleiben 
von der kommenden Nationalrats-
wahl ausgeschlossen, so die Sta-
tistik Austria. Das sind rund 15 % 
der möglichen Wähler und in Wien 
sogar beinahe ein Drittel. Ob das 
für die Teilhabe der Menschen am 
ö� entlichen Leben, für die Identi-
� kation mit dem Staatwesen und 
mit nationalen Zielen, ja für die 
Demokratie insgesamt förderlich 
ist, bezweifeln Beobachter – ins-
besondere auch im Vergleich zu 
anderen Ländern. Schon einmal 
ist der Versuch der Ö� nung des 
Wahlrechts beim Verfassungsge-
richtshof gescheitert, denn das 
Recht der demokratischen Repu-
blik gehe vom Volk aus und der 
Begri�  des Volkes sei an die Staat-
bürgerscha�  geknüp� .
Um die Anzahl der Staatsbürger-
scha� en zu erhöhen und damit 
auch mehr demokratische Teil-
habe zu ermöglichen, könnte das 
Staatsbürgerscha� srecht refor-
miert werden: Etwa durch die Ein-
führung des Geburtsortprinzips, 
das in Deutschland seit 2000 gilt, 
durch die Ermöglichung von Dop-
pelstaatsbürgerscha� en oder die 
Beseitigung der bestehenden öko-
nomischen Hürden.
oe1.orf.at (15.07.2020)

M1

Amtlicher Stimmzettel für die Nationalratswahl am 29. September 2019, Fotogra� e, 
2019

M2

1   Diskutieren Sie anhand von M1, 
welche Auswirkungen es für die 
Betro� enen und die Gesellscha�  
hat, wenn 15 % der in Öster-
reich wohnenden Menschen 
kein Wahlrecht haben. Erheben 
Sie, ob auch Schülerinnen und 
Schüler Ihrer Klasse betro� en 
sind. Was bedeutet es für diese 
jungen Menschen, vom demo-
kratischen Prozess in Österreich 
ausgeschlossen zu sein?

A
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Wählen – meine Stimme zählt

Verhältniswahlrecht oder Mehrheitswahlrecht?

In Österreich gilt das Verhältniswahlrecht. Mandate für den National-
rat werden nach dem prozentualen Stimmenanteil für eine Partei ver-
geben. Kein Mandat gibt es, wenn eine Partei weniger als 4 % der 
Stimmen erhält (4 %-Hürde) oder kein Grundmandat in einem der 
Wahlkreise erreicht. Ein solches Wahlrecht bildet die Vielfalt der Mei-
nungen und Interessen in einer Gesellscha�  ab und gibt auch kleinen 
und neuen Parteien eine Chance, Abgeordnete in den Nationalrat ent-
senden zu können.
Der Nachteil eines solchen Systems ist die Zersplitterung der Man-
date auf viele Parteien, sodass es schwierig sein kann, eine Regie-
rung zu bilden, die dann auch eine Mehrheit für ihre Vorhaben im 
Parlament � ndet. In den Niederlanden etwa verteilen sich die 150 
Sitze auf 13 Parteien, wovon die drei größten nur jeweils 19 oder 20 
Mandate auf sich vereinigen. 
Das (absolute) Mehrheitswahlrecht gilt in Österreich nur bei der Prä-
sidentscha� swahl oder der Direktwahl von Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeistern. Als gewählt gilt, wer über 50 % der Stimmen erhält. 
Ist dies nicht der Fall, gibt es eine Stichwahl zwischen den stimmen-
stärksten Kandidatinnen und Kandidaten.

Formen der direkten Demokratie

Neben der indirekten Mitwirkung an der politischen Entscheidungs-
� ndung durch die Wahl von Abgeordneten sieht die Verfassung auch 
Instrumente der direkten Demokratie vor, nämlich:

▸  Volksbefragungen: Diese sind eine Möglichkeit, die Meinung oder 
Haltung der Wahlberechtigten zu einer bestimmten Frage einzuho-
len. Es wird eine Frage vorgelegt, die mit „Ja“ oder „Nein“ zu beant-
worten ist oder eine Frage mit zwei Alternativvorschlägen. Die Ini-
tiative kann vom Parlament oder der Bundesregierung ausgehen. 
Das Ergebnis ist rechtlich nicht bindend, wird aber von der Politik 
respektiert. Die Volksbefragung zur Wehrpflicht 2013 endete mit 
einem klaren Votum für deren Beibehaltung (59,7 %). 

▸  Volksabstimmungen: Bei einer Volksabstimmung wird mit „Ja“ oder 
„Nein“ über einen Beschluss des Nationalrates abgestimmt. Das 
Ergebnis ist rechtlich bindend. Bisher wurde dieses Instrument in 
Österreich zwei Mal angewandt. 1978 entschied sich eine knappe 
Mehrheit (50,5 % bei einer Wahlbeteiligung von 61 %) gegen die 
Inbetriebnahme des Atomkra� werkes Zwentendorf. 1994 stimm-
ten 66,6 % der Gesamtänderung der Bundesverfassung als Folge 
des EU-Beitritts zu.

▸  Volksbegehren: Bei Volksbegehren geht die Initiative von der Zivil-
gesellscha�  aus. Zunächst müssen für ein konkretes Anliegen 
mindestens 8 000 Unterstützungserklärungen gesammelt wer-
den. Wenn das Volksbegehren von mindestens 100 000 Wahlbe-
rechtigten unterstützt wird, muss es im Nationalrat behandelt wer-
den. Das Ergebnis verpflichtet den Gesetzgeber aber nicht, auch 
entsprechende Gesetze zu verabschieden, wie ein Blick auf die 
Liste der bisherigen Volksbegehren zeigt. Auch das Volksbegehren 
für ein Rauchverbot in der Gastronomie wurde trotz fast 900 000 
Unterschri� en erst nach dem Ende der ÖVP-FPÖ-Koalition umge-
setzt. Die Freiheitliche Partei (FPÖ) tritt immer wieder für eine Aus-
weitung der direkten Demokratie und verpflichtende Volksabstim-
mungen nach erfolgreichen Volksbegehren ein.

Mehrheitswahlrecht 
In Ländern mit Mehrheitswahl-
recht wird das Wahlgebiet in so 
viele Wahlkreise unterteilt, wie es 
Abgeordnete zu wählen gibt (Ein-
personenwahlkreise). Die Wäh-
lerin oder der Wähler vergeben 
ihre Stimme für die Kandidatin 
oder den Kandidaten ihrer Wahl. 
Wer eine relative Mehrheit der 
Stimmen auf sich vereinigt, gilt 
als gewählt. Die Stimmen für die 
anderen Kandidatinnen und Kan-
didaten sowie deren Partei zählen 
nicht („The winner takes it all.“) 
Ein solches Wahlrecht führt in der 
Regel zu klaren Mehrheiten im Par-
lament. Es begünstigt aber auch 
Regionalparteien (z. B. in Groß-
britannien die Scottish National 
Party). Beispiele für eine relative 
Mehrheitswahl sind das Vereinigte 
Königreich und die USA. 
Der Präsident bzw. die Präsidentin 
der USA wird indirekt gewählt. In 
den 50 Bundesstaaten werden die 
Wahlpersonen per Mehrheitswahl 
ermittelt. Das heißt, bekommt 
eine Kandidatin/ein Kandidat in 
einem Bundesstaat z. B. 51 % der 
Stimmen, gehen alle Wahlper-
sonen an sie oder ihn. Aufgrund 
dieses Systems wurde Hillary 
Clinton 2016 nicht Präsidentin, 
obwohl für sie um 3 Mio. Stimmen 
mehr als für ihren Mitbewerber 
Donald Trump abgegeben wurden.

i

2   Erörtern Sie die Vor- und Nach-
teile von Verhältnis- und Mehr-
heitswahlrecht.

3   Fassen Sie die Ergebnisse 
Ihrer Diskussion und mögliche 
Schlussfolgerungen bzw. Forde-
rungen in einem E-Mail an den 
Präsidenten des Nationalrats 
zusammen.

A
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Freies Mandat: Grundprinzip der reprä-
sentativen Demokratie, das bedeutet, 
dass die Abgeordneten bei ihrer Tätig-
keit an keinen Au� rag gebunden sind. 
Die parlamentarische Immunität dient 
der unbehinderten Ausübung des freien 
Mandats.

3 Welche Rolle spielt das Parlament?

M1

Sitzung des Nationalrats am 12. Juni 2019, Fotogra� e, 2019

Eigentlich sollte das Parlament der zentrale Ort jeder Demokratie 
sein, nämlich jener, an dem die Interessen der Wählerinnen und Wäh-
ler gebündelt sein sollen. Junge, Alte, Frauen, Männer, Menschen 
möglichst vieler Berufsgruppen und Bildungsniveaus sollten dort für 
eine ausgewogene Vertretung der Anliegen der Menschen in diesem 
Land sorgen.

Aufgaben des Parlaments

▸  Der Nationalrat beschließt die Gesetze. Dabei ist auch die Mitwir-
kung des Bundesrates vorgesehen. Dieser ist die zweite Kammer 
des Parlaments und wird von den Landtagen (Länderparlamente) 
beschickt. Der wichtigste Gesetzesbeschluss betri�   das Budget. 
Dieses entscheidet über die Ausgaben und Einnahmen (z. B. Steu-
ern) des Staates. 

▸  Nach einer Wahl bestätigt das Parlament die Regierung. Es kann 
einer Ministerin oder einem Minister oder der gesamten Regierung 
auch das Misstrauen aussprechen. Bekommt so ein Antrag eine 
Mehrheit, muss die Regierung zurücktreten. Ende Mai 2019 trat 
dieser Fall in Österreich ein.

▸  Das Parlament – allen voran die Opposition (Nicht-Regierungs-
parteien) – hat eine wichtige Kontrollfunktion. Die Abgeordneten 
können Anfragen an Regierungsmitglieder stellen; eine Minderheit 
kann Untersuchungsausschüsse einsetzen. Wichtige Grundlage für 
die Kontrolltätigkeit scha�   der Rechnungshof.

▸  Der Bundesrat ist die Länderkammer des Parlaments. Gemeinsam 
mit dem Nationalrat bildet er die Bundesversammlung, die die 
Angelobung des Bundespräsidenten vornimmt.

Können Abgeordnete frei entscheiden?

Der österreichische Nationalrat hat 183 Abgeordnete, die sich je nach 
Wahlergebnis auf die Parteien verteilen. Die Abgeordneten einer Par-
tei oder Fraktion bilden Klubs (mindestens fünf Mitglieder). Die Klubs 
koordinieren die Arbeit der Abgeordneten in den Ausschüssen (für 
bestimmte Bereiche zuständig, z. B. Soziales, Bildung), sorgen für 
deren Information und geben das Abstimmungsverhalten vor. Die 
Klubleitung erwartet, dass alle Abgeordneten sich an den Klubzwang 
halten und so abstimmen wie vereinbart. Obwohl das dem freien 
Mandat widerspricht, halten sich Abgeordnete in der Regel daran.

Während der Renovierung des Par-
lamentsgebäudes am Ring � nden 
die Sitzungen von National- und 
Bundesrat in der Ho� urg statt.

i

Wie repräsentativ/divers ist der 
Nationalrat? 
(Stand Oktober 2019/Juli 2017)
Frauenanteil: 39,34 % (mit 16,67 
% hat die FPÖ den geringsten 
Frauenanteil)
Altersstruktur: Nur 11 von 183 
Abgeordneten sind zwischen 20 
und 29 Jahren (6 %). 62,8 % sind 
zwischen 40 und 59 Jahren alt. 
Migrationshintergrund haben 9 
von 183 Abgeordneten (4,9 %).
Berufsstruktur: 4,8 % sind unselb-
ständige Arbeiterinnen oder Arbei-
ter und Angestellte. 6 % kom-
men aus der Landwirtscha� ; 
18,6 % aus dem Bereich Dienst-
leistungen, 14,2 % hatten oder 
haben einen freien Beruf (z. B. 
Rechtsanwältin oder Rechtsan-
walt), 18 % waren im ö� entlichen 
Dienst (z. B. Ministerien, Polizei) 
tätig, 11,5 % hatten/haben eine 
Funktion in der Gewerkscha� , 
Wirtscha� skammer, Sozialversi-
cherung, 14,2 hatten eine poli-
tische Funktion (z. B. Bürgermei-
ster, Parteiamt). Der Rest verteilt 
sich auf Sonstige.
Bildungsniveau: 49,18 % schlos-
sen ein Studium ab, weitere 
26,2 % eine höhere Schule.
Die jeweils aktualisierten Angaben 
sind auf der Website des Parlaments 
unter „Dokumentation und Statistik – 
Personenbezogene Statistiken“ ver-
fügbar. Die Zahlen für die Berfusstruk-
tur beziehen sich auf 2017.

i
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Der lange Weg zu einem Bundesgesetz
Der Großteil der Gesetzesanträge 
wird von der Regierung in den 
Nationalrat eingebracht. Diese 
Regierungsvorlagen werden von 
den Juristinnen und Juristen des 
jeweiligen Ministeriums ausgear-
beitet. Häu� g werden Gesetze von 
Parteien oder Verbänden ange-
regt, Abgeordnete verfügen aber 
nicht über die Ressourcen zur Aus-
arbeitung von Gesetzesanträgen.
Eine Begutachtung ist bei den 
meisten Gesetzen nicht zwingend 
vorgesehen (z. B. Initiativanträge), 
obwohl Gesetzesvorlagen in der 
Regel zur Begutachtung vorgelegt 
werden (Vorschläge können, müs-
sen aber nicht eingearbeitet wer-
den, was bei strittigen Themen der 
Fall sein kann).
Im Plenum des Nationalrats � n-
den nur allgemeine Debatten 
statt, die eigentliche Beratung 
über einen Antrag passiert in den 
Ausschüssen.
Wenn der Bundesrat einen Antrag 
ablehnt, geht dieser zurück in 
den Nationalrat, der einen Behar-
rungsbeschluss fasst.
Die Kundmachung des Gesetzes 
erfolgt heute elektronisch im 
Rechtsinformationssystem des 
Bundes (RIS).

i

Begutachtung durch bestimmte Institutionen

Kundmachung im Bundesgesetzblatt

Regierungsvorlage
der Bundesregierung

Zuweisung an den 
zuständigen Ausschuss

Konkreter Antrag

Nationalrat
kleinere Änderungen möglich,
Abstimmung und Beschluss

Initiativantrag
Vorschlag von mind. 

fünf Abgeordneten

Nationalrat
Vorberatung

Bundesrat
Zustimmung/

aufschiebendes Veto

Bundespräsidenten
Unterschri� des

Bundeskanzlers
Gegenzeichnung des

Gesetzesantrag
des Bundesrates
⅓ der Mitglieder

Volksbegehren
100 000

Unterstützer

M2

Entstehung eines Bundesgesetzes

Parlamentsdebatten – nur eine Inszenierung?

Kritik am Parlamentarismus ist nicht neu. In der Zwischenkriegszeit 
wurden Parlamente zuerst als „Quatschbuden“ verunglimp�  und 
dann ausgeschaltet. Aktuelle Parlamentskritik hinterfragt, ob und 
wie Gewaltenteilung zwischen Regierung und Parlament in der poli-
tischen Alltagspraxis funktioniert.

Der ehemalige Wissenscha� sminister Karl-Heinz Töchterle schreibt im 
August 2015 in der Tiroler Tageszeitung:
Das Parlament hat Gesetze zu beschließen. Diese werden im Regel-
fall in den Ministerien ausgearbeitet, mit dem Koalitionspartner abge-
stimmt und dann dem Parlament zur Beschlussfassung vorgelegt. Die-
ses debattiert sie zuerst in den Fachausschüssen und dann im Plenum 
und beschließt sie sodann fast immer so, wie sie vorgelegt wurden. 
Dann hat sie noch der Bundesrat abzunicken und der Bundespräsident 
zu unterschreiben […].
Trotz des Anspruchs der Gewaltenteilung bilden in der politischen Pra-
xis Regierung und Parlamentsmehrheit eine entscheidende politische 
Einheit. Damit wird der Gegensatz von Exekutive und Legislative weni-
ger bedeutend als die Konfliktachse Regierung/Parlamentsmehrheit 
versus parlamentarische Minderheit (Opposition). […]
[Das] wird problematisch, weil das Parlament damit seine Funktion, 
gesetzgebende Kra�  zu sein, zur Gänze an die Regierung abgibt, der 
eigentlich die ausführende, also exekutive Rolle zukäme, und nur noch 
als deren Erfüllungsgehilfe wirkt. […] Es wird aber auch gefährlich, weil 
eine derartige ganz auf Darstellung, Inszenierung und Ritual reduzierte 
Rolle das Parlament natürlich radikal entwertet.
www.tt.com/politik/innenpolitik (15.07.2020)

M3

1   Erklären Sie, warum der Nati-
onalrat die österreichische 
Gesellscha�  in ihrer Diversität 
nicht widerspiegelt. Diskutieren 
Sie, welche Gruppen dort bes-
ser vertreten sein sollten.

2   Schauen Sie im Internet einen 
Bericht über eine Nationalrats-
sitzung an (TVthek, YouTube). 
Beobachten Sie Sitzordnung, 
„Rituale“ und Verhalten einzel-
ner Abgeordneter. Verfassen Sie 
zu Ihren Beobachtungen einen 
kurzen Kommentar.

3   Bewerten Sie anhand von M2 
und M3, ob der Anspruch der 
Gewaltenteilung zwischen 
Legislative (Parlament) und 
Exekutive (Regierung) in der 
Praxis überhaupt umgesetzt 
werden kann.

A
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Koalition: wird von zwei oder mehre-
ren Parteien gebildet. In der Regel stellt 
die stärkere Partei die Bundeskanzle-
rin/den Bundeskanzler. Bilden die bei-
den größten Parteien eine Koalition, 
bezeichnet man diese als „große Koa-
lition“. Bilden alle im Parlament vertre-
tenen Parteien die Regierung, spricht 
man von einer „Konzentrationsregie-
rung“. Eine solche Regierungsform wird 
in der Regel in Notzeiten gebildet.

4 Die Bundesregierung

M1

Österreichs erste Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen bei ihrer 
Angelobung in der Präsidentscha� skanzlei, Fotogra� e, 7. Jänner 2020

Die Bundesregierung ist das oberste Organ der Exekutive; sie ist für 
die Leitung und Verwaltung des Staates zuständig. Sie erstellt das 
Budget und legt damit Einnahmen und Ausgaben des Staates fest. 
Außerdem bringt die Bundesregierung Gesetzesanträge in den Nati-
onalrat ein. Beschlüsse der Bundesregierung (z. B. Regierungsvor-
lagen) müssen einstimmig im wöchentlichen Ministerrat gefasst 
werden. Die Ziele und Schwerpunkte einer Regierung werden im 
Regierungsprogramm festgelegt.
An der Spitze der Bundesregierung steht die Bundeskanzlerin/der 
Bundeskanzler. Die Stellvertreterin/Der Stellvertreter ist die Vizekanz-
lerin oder der Vizekanzler. Die Bundeskanzlerin/Der Bundeskanzler 
schlägt im Zuge der Regierungsbildung Ministerinnen und Minister 
vor. Sie/Er kann diesen aber keine Weisungen erteilen. Bundesmini-
sterinnen und Bundesminister leiten ihr Ministerium (z. B. Bildung, 
Inneres, Soziales, Verteidigung, Finanzen etc.) eigenständig.

Wie erfolgt die Regierungsbildung?

Nach den Wahlen beau� ragt die Bundespräsidentin/der Bundesprä-
sident in der Regel die Vorsitzende/den Vorsitzenden der mandats-
stärksten Partei mit der Regierungsbildung (Realverfassung). Wie 
die Ernennung der Übergangsregierung im Jahr 2019 gezeigt hat, 
kann die Präsidentin/der Präsident aber auch eine Person ihrer/
seiner Wahl mit dieser Aufgabe betrauen. Da aufgrund des Verhält-
niswahlrechts absolute Mehrheiten (92 Mandate) kaum erzielt wer-
den, wird in Regierungsverhandlungen in der Regel eine Koalition mit 
einer anderen Partei gebildet. Haben sich zwei (oder auch drei) Par-
teien geeinigt, dann wird eine Liste von Ministerinnen und Ministern 
erstellt. Die Angelobung der neuen Regierung erfolgt dann durch die 
Bundespräsidentin oder den Bundespräsidenten. Sie/Er kann eine 
Kandidatin oder einen Kandidaten für ein Ministeramt ablehnen.

Nach monatelangen Verhand-
lungen kehrte Sebastian Kurz 
(ÖVP) wieder als Bundeskanzler 
an die Spitze einer Regierung 
zurück, dieses Mal nicht in der 
Konstellation mit der FPÖ, son-
dern mit den Grünen. Diese Koali-
tion wurde durch die Nationalrats-
wahlen vom 29. September 2019 
möglich. Im Gegensatz zu den Vor-
gängerregierungen präsentiert 
sich die türkis-grüne Regierung 
jünger und weiblicher.

i
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M2

Regierungskonstellationen in Österreich 
seit 1945; breiter dargestellt wird der 
Balken immer bei der den Kanzler 
stellenden Partei
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Die Bundesregierung

Der Bundespräsident/Die Bundespräsidentin

M3

Empfang von Auslandsösterreicherinnen und -österreichern durch Bundespräsident 
Alexander van der Bellen und Doris Schmidauer, Fotogra� e, 2. März 2017

Bundespräsidenten der Zweiten 
Republik
Alexander van der Bellen 
 (seit 2017)
Heinz Fischer (2004 – 2016)
Thomas Klestil (1992 – 2004)
Kurt Waldheim (1986 – 1992)
Rudolf Kirchschläger   
 (1974 – 1986)
Franz Jonas (1965 – 1974)
Adolf Schärf (1957 – 1965)
Theodor Körner (1951 – 1957)
Karl Renner (1945 – 1950)

i

Die Bundespräsidentin/Der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt 
der Republik Österreich. Ihre/Seine Kompetenzen sind durch die Ver-
fassung genau geregelt. Sie/Er wird direkt von den Bürgerinnen und 
Bürger gewählt und hat daher die Mehrheit der Wahlberechtigten hin-
ter sich. Das stärkte bei der Verfassungsreform von 1929 ihre/seine 
Stellung. Denn ursprünglich wurde die Präsidentin/der Präsident von 
der Bundesversammlung (Nationalrat und Bundesrat) gewählt.

Welche Kompetenzen hat das Staatsoberhaupt?

▸  Beau� ragung einer Person mit der Regierungsbildung: In aller Regel 
ist dies die/der Vorsitzende der mandatsstärksten Partei. Es kann 
aber auch eine Person ihres oder seines Vertrauens sein (z. B. im 
Fall einer Regierungskrise bei Bildung einer Übergangsregierung).

▸  Einberufung und Auflösung des Nationalrats – allerdings nur auf 
Vorschlag der Bundeskanzlerin/des Bundeskanzlers

▸  Ernennung und Entlassung von Ministerinnen und Ministern – nur 
auf Vorschlag der Bundeskanzlerin/des Bundeskanzlers

▸  Ernennung der Höchstrichterinnen und Höchstrichter auf Vorschlag 
der Regierung.

▸  Beurkundung der Gesetze: nach Feststellung, ob diese verfas-
sungsgemäß zustande kamen

▸  Vertretung des Staates nach außen: Staatsbesuche, Abschluss von 
Staatsverträgen

▸  Oberbefehl über das Bundesheer (formal), Begnadigungsrecht

Wer kann Bundespräsidentin/Bundespräsident werden?

Voraussetzung ist ein Mindestalter von 35 Jahren. Meist werden Wahl-
vorschläge von Parteien eingebracht, die die Kandidatin/den Kandi-
daten dann auch im Wahlkampf unterstützen. Die Bundespräsident-
scha� swahl ist eine Mehrheitswahl. Bei mehreren Bewerbern um das 
Amt ist eine Stichwahl wahrscheinlich (zuletzt 2016). Die Amtsperi-
ode beträgt sechs Jahre, eine einmalige Wiederwahl ist möglich.

1   Ermitteln Sie anhand von M2 die Regierungskonstellationen in Öster-
reich seit 1945.

2   Geschlechterparität in einer Regierung: Positionieren Sie sich dazu 
entlang einer Linie von „sehr wichtig“ bis „unwichtig“. Erläutern Sie 
anschließend Ihren „Standpunkt“.

3   Erörtern Sie Vor- und Nachteile von Koalitionsregierungen.

A

Der Journalist Herbert Lackner 
über die Hintergründe der Verfas-
sungsänderung von 1929:
Die Sozialdemokraten wollten 
1918 gar keinen Präsidenten – er 
erinnerte sie zu stark an den Kai-
ser. Zwar ließen sie sich zwei Jahre 
später dazu überreden, einen 
schwachen Bundespräsidenten 
in die neue Bundesverfassung zu 
schreiben, eine Volkswahl lehnten 
sie aber strikt ab: Diese würde nur 
den „Cäsarenwahn“ des Gewähl-
ten fördern.
Der Bundespräsident war in der 
1920er-Verfassung eine lahme 
Ente […]. 1929 machten die Heim-
wehren in ihrem Kampf gegen die 
parlamentarische Demokratie 
Druck auf die christlich-soziale 
Regierung, den Präsidenten zum 
„starken Mann“ hochzurüsten. 
Eine Verfassungsnovelle sollte 
das ihnen verhasste Parlament 
schwächen, in dem die Sozial-
demokraten seit 1927 die stärk-
ste Partei waren. Für eine Verfas-
sungsänderung waren aber auch 
ihre Stimmen erforderlich, man 
drohte ihnen mit der � nanziellen 
Aushungerung des Roten Wien. 
Der sozialdemokratische Chefver-
handler, Wiens Landtagspräsident 
Robert Danneberg (er wurde 1942 
in Auschwitz ermordet), konnte 
die Änderung der Verfassung nicht 
verhindern, reklamierte aber als 
letztes Sicherheitsnetz die Volks-
wahl hinein.
www.pro� l.at (15.07.2020)

M4
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5 Judikative und Rechtsstaat
Das Verhältnis zwischen Recht und Politik ist komplex und bisweilen 
Gegenstand von politischen Auseinandersetzungen. Recht (z. B. in 
Form der Verfassung) bildet den Rahmen für die Politik. Andererseits 
ist Recht aber auch das Ergebnis von Politik, die in Form von Geset-
zen Recht setzt. 

Der Stufenbau der Rechtsordnung

Unser aller Leben ist von einer Vielzahl von Regeln in Form von Verord-
nungen, Bescheiden und Gesetzen geregelt, z. B. die Bestimmungen 
zur Zentralmatura, die Straßenverkehrsordnung, die Ö� nungszeiten 
von Geschä� en oder das Jugendschutzgesetz. Manches wird vom 
Bund, anderes von den Bundesländern festgelegt. Wie wird verhin-
dert, dass es bei tausenden von Gesetzen und Verordnungen nicht zu 
Widersprüchen und Überschneidungen kommt? Die Rechtsordnung 
ist hierarchisch aufgebaut, das heißt, ein Gesetz auf einer niedrigeren 
Ebene darf einer darüber liegenden Norm nicht widersprechen. 

Bescheide, Urteile

Verordnungen

Bundesverfassung
Landesverfassung

Bundesgesetze
Landesgesetze

EU-Recht

Baugesetze der Bundesverfassung
M1

Stufenbau der österreichischen Rechtsordnung

Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) überprü� , ob Bundes- und Lan-
desgesetze mit den Prinzipien der Verfassung übereinstimmen. Sollte 
dies nicht der Fall sein, hebt der Verfassungsgerichtshof das Gesetz 
auf. Landtage oder Nationalrat müssen das Gesetz entsprechend 
ändern und neu beschließen.
Der Verfassungsgerichtshof ist aber auch zuständig für Wahlanfech-
tungen wie bei der Stichwahl zur Bundespräsidentenwahl 2016. 
Diese wurde wegen Verstößen gegen das Wahlgesetz aufgehoben 
und musste daher wiederholt werden.
Der Verfassungsgerichtshof besteht aus 14 Richterinnen und Rich-
tern. Sie werden von Nationalrat, Bundesrat und Bundesregierung 
nominiert und von der Bundespräsidentin/dem Bundespräsidenten 
bestätigt. Sie scheiden mit 70 Jahren aus ihrem Amt aus; eine Abset-
zung kann nur durch den Verfassungsgerichtshof selbst erfolgen, was 
dessen Unabhängigkeit stärken soll.

Der Verwaltungsgerichtshof garantiert den Anspruch der Bürgerinnen 
und Bürger auf Rechtssicherheit im Umgang mit der Verwaltung. Er 
stellt das gesetzmäßige Handeln der Verwaltungsbehörden sicher. 

Jugendliche und ihre Rechte
Jugendliche haben Rechte (z. B. 
Wahlrecht mit 16, Ausgehzeiten), 
sie unterliegen bestimmten Schutz-
bestimmungen (Jugendschutzge-
setz). Sie haben aber auch Pflich-
ten (z. B. Schulpflicht) und abhän-
gig von ihrem Alter sind sie auch 
„deliktfähig“ (strafmündig). 
Ab 14 Jahren sind junge Menschen 
strafrechtlich verantwortlich und 
auch schadenersatzpflichtig. Das 
Gericht überprü�  allerdings, ob 
sie zum Tatzeitpunkt reif genug 
waren, ihr Unrecht einzusehen.
Jugendspezi� sche Delikte sind 
Ladendiebstahl, Sachbeschädi-
gung, Körperverletzung, Verstöße 
gegen das Suchtmittelgesetz, 
Cyber-Mobbing oder Verstöße 
gegen das Verbotsgesetz.
Bei manchen Delikten gibt es auch 
die Möglichkeit einer Diversion 
(Wiedergutmachung, Sozialstun-
den).

i

Bericht der Kleinen Zeitung über 
Forderungen nach Senkung der 
Strafmündigkeit, 14. Juli 2019:
Für 95 Prozent der jugendlichen 
Stra� äter sei Kriminalität ein epi-
sodenha� es Phänomen, das kaum 
Fortsetzung � ndet, sagt [Alfred] 
Kohlberger [Geschä� sführer des 
Vereins NEUSTART für Bewäh-
rungshilfe und Resozialisierung]. 
Diese in ein Gefängnis zu sperren, 
würde die Situation nur verschlim-
mern. „Das Wegsperren von Kin-
dern trägt zu deren dissozialen 
Entwicklung bei und kann nicht im 
Interesse der Gesellscha�  sein“, 
so Kohlberger. Es ließe sich auch 
keine langfristig steigende Krimi-
nalität bei zehn bis 14-Jährigen 
ausmachen, wenn man die Krimi-
nalstatistik der Polizei betrachtet. 
[…] Es lässt sich also nicht sagen, 
dass Jugendliche heute kriminel-
ler seien als vor wenigen Jahren, 
so Kohlberger. Weiters betont 
er, dass der Anteil an schweren 
Delikten bei dieser Altersgruppe 
bei nur vier Prozent liege. Den 
überwiegenden Großteil würden 
Delikte wie Sachbeschädigung 
oder Ladendiebstahl ausmachen.
www.kleinezeitung.at (15.07.2020)
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